
 
HAUSORDNUNG 

 

 

Diese Hausordnung legt im Rahmen des Schulgesetzes NRW die wichtigsten Voraus-
setzungen für ein störungsfreies und für alle angenehmes Zusammenleben an unse-
rer Schule fest. Für alle am schulischen Leben Beteiligten sind Toleranz und gegensei-
tige Rücksichtnahme oberstes Gebot. 

 

 

1. Unterrichtsbeginn – Raumwechsel 

  Vor der ersten Unterrichtsstunde dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler 
(SuS) ab 7.30 Uhr in den Fluren aufhalten. 

 Zu Beginn der Unterrichtsstunde sind die SuS unterrichtsbereit an ihren Plätzen. 
Ist der Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht anwesend, infor-
miert der Klassen- bzw. Kurssprecher das Sekretariat. 

 

 

2. Verhalten im Klassenraum – Schulgebäude 

  Das Verhalten im Schulgebäude und vor allem im Klassenraum muss rück-
sichtsvoll sein. 

 Der Aufenthalt zwischen den Brandschutztüren vor dem Lehrerzimmer ist für 
SuS in der Regel nicht erlaubt. 

 Die SuS halten den Unterrichtsraum ordentlich und sauber. Jede Schülerin und 
jeder Schüler ist für ihren bzw. seinen Platz verantwortlich. Entdeckt eine Schü-
lerin oder ein Schüler Verunreinigungen oder sonstige Beschädigungen, sind 
diese unmittelbar dem Lehrer zu melden. 

 Der Flur vor dem Unterrichtsraum ist ebenfalls von der Klasse bei Bedarf in Ord-
nung zu bringen. 

 Am Ende des Unterrichtstages (nach der letzten Stunde der Raumnutzung) wer-
den die Stühle hochgestellt und der Boden wird vom Ordnungsdienst gefegt. Ak-
tuelle Raumpläne hängen in der Regel aus. 

 

 

3. Pausenregelung 

  In der großen Pause gehen alle SuS auf den Schulhof. Oberstufenschülerinnen 
und -schüler dürfen sich außerdem im Lichthof aufhalten. 

 In der Mensa ist das Sitzen auf den Tischen untersagt. 

 Während der großen Pause sind nur die Toiletten im Erdgeschoss des Hauptge-
bäudes zu benutzen. 

 In den Regenpausen dürfen sich die Schülerinnen und Schüler ruhig auf den Flu-
ren aufhalten. Die Flurfenster bleiben geschlossen. 

 Das Verlassen des Schulgeländes ist während der Unterrichtszeit einschließlich 
der Pausenzeiten nur den Oberstufenschülerinnen und -schülern erlaubt. SuS ab 
Jahrgangstufe 8 dürfen zur Nahrungsbeschaffung das Schulgelände in der Mit-
tagspause verlassen, soweit eine schriftliche Einwilligung der Eltern vorliegt. 

 



 

4. Sauberkeit 

  Der gesamte Schulhof muss sauber gehalten werden. Die Schülerinnen und 
Schüler entsorgen ihren Müll in den dafür vorgesehenen Behältnissen. Der Hof-
dienst reinigt nach der großen Pause den Schulhof, die Mensa und die Haupt-
treppe vom Eingang im Erdgeschoss des Hauptgebäudes zum Lichthof. 

 Die SuS der Oberstufe sorgen für die Sauberkeit im Lichthof. (Das Oberstufen-
team ist hierfür organisatorisch zuständig. Näheres regelt das Konzept der SV 
„Sauberes Fichte“). 

 Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse sind für die Sauberkeit des Flu-
res vor ihrem Klassenraum verantwortlich. 

 Die Toiletten sind bei Benutzung sauber zu halten. 

 

 

5. Sicherheit 

  Laufen und Drängeln auf den Fluren und im Treppenhaus ist grundsätzlich 
verboten. Das Ballspielen in den Schulgebäuden ist grundsätzlich untersagt. 

 In der großen Pause ist das Ballspielen – mit Ausnahme von Softbällen – verbo-
ten. Auf dem hinteren Schulhof ist das Basketballspielen mit Basketbällen ge-
stattet. 

 Während der Schulzeit ist die Benutzung von Skateboards und Rollern jeder Art 
im Schulgebäude und auf dem Pausenhof I nicht gestattet. Ausnahmen im Falle 
des Sport- und/oder Projektunterrichts können beantragt werden. 

 In der Winterzeit ist das Werfen von Schneebällen grundsätzlich verboten. 

 Gefährdungsgegenstände jedweder Art dürfen nicht mit in die Schule gebracht 
werden. 

 Das Hinauslehnen aus den Fenstern ist untersagt. Die Fenster auf den Flu-
ren dürfen von Schülerinnen oder Schülern nur auf ausdrückliche Anweisung 
des Lehrers geöffnet werden. 

 

 

6. Verhalten in der Mensa 

  Der in der Mensa verursachte Müll ist zu entsorgen. Die Tische sind sauber zu 
hinterlassen. 

 Beim Aufenthalt in der Mensa verhalten sich die Schülerinnen und Schüler leise 
und gesittet. 

 Beim Anstehen zum Erwerb von Nahrungsmitteln und Getränken nehmen die 
Schülerinnen und Schüler Rücksicht. 

 

 

 

Stand: 6. Juni 2024 


